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Stellungnahme zu der „Resolution zu KdU“  
(TOP 22 der Kreistagssitzung vom 19.09.2011) 

 
 
Nach der derzeitigen Rechtslage bestehen in den Leistungsbereichen des SGB II sowie des 
SGB XII zwei nebeneinander stehende Leistungsansprüche und zwar  

1. die Kosten der Unterkunft und 
2. die Kosten der Heizung. 

 
Beide Leistungsarten haben unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen können nicht als 
eine gemeinsame Leistung gewährt werden. Das Bundessozialgericht führt in seiner 
Entscheidung vom 02.07.2011 (B 14 AS 33/08 R) dazu aus: 
 

Die in § 22 Abs 1 Satz 1 SGB II vorgesehene, am Einzelfall orientierte 
Angemessenheitsprüfung für die Heizkosten hat grundsätzlich getrennt von der 
Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten zu erfolgen. Dafür sprechen 
schon Wortlaut und Systematik des § 22 Abs 1 SGB II, der ausdrücklich zwischen 
Unterkunft und Heizung unterscheidet. …  
 
Die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze für Unterkunfts- und Heizkosten im 
Sinne einer sog. erweiterten Produkttheorie würde demgegenüber die Festlegung 
eines als abstrakt angemessen anzusehenden Heizkostenpreises pro Quadratmeter 
für eine "einfache" Wohnung (gestaffelt nach abstrakt angemessenen 
Wohnungsgrößen) im unteren Segment des Wohnungsmarktes erfordern. Es ist nicht 
erkennbar, wie ein solcher abstrakter Wert als notwendiger Faktor für eine als 
abstrakt angemessen anzusehende Bruttowarmmiete von den Trägern der 
Grundsicherung und der Rechtsprechung verlässlich ermittelt werden könnte. Es 
müssten in einen solchen Wert neben dem als angemessen anzusehenden 
Heizverhalten des Einzelnen etwa auch klimatische Bedingungen, ständig 
wechselnde Energiepreise, der Energieträger, vor allem aber auch der im 
entsprechenden Mietsegment "typische" Gebäudestandard und der technische Stand 
einer als "typisch" anzusehenden Heizungsanlage einfließen. Datenmaterial, das eine 
allgemeingültige Aussage bezogen auf Heizkosten in dem in Betracht zu ziehenden 
Marktsegment der "einfachen" Wohnungen zulässt, liegt nicht vor. 
Ermittlungsmöglichkeiten hierzu sind nicht ersichtlich. Ein Rückgriff auf einen weniger 
ausdifferenzierten Wert (etwa auf Durchschnittswerte aller Verbraucher bezogen auf 
den jeweiligen örtlichen Bereich oder das Bundesgebiet) würde demgegenüber eine 
Pauschalierung von Kosten der Heizung bedeuten, die nach dem Konzept des SGB II 
dem Verordnungsgeber vorbehalten ist (vgl § 27 Nr 1 SGB II). 

 
Eine „Verrechnung der Heizkostenvorauszahlung mit der Kaltmiete“ scheidet somit aus. 
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